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Dictaphone (1910) 
 
Briefe über Telefon 
diktieren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Stenogramm als Vermittlung zwischen dem Diktierenden und der Schreibmaschine ist in vielen 
Büros durch den Phonographen ersetzt worden. Damit wird die Arbeitszeit des Maschinenschreibers 
besser ausgenutzt und das Diktat kann zu jedem Zeitpunkt und in der gewünschten Geschwindigkeit 
aufgezeichnet werden. 

Eine weitere Verbesserung ist kürzlich entwickelt worden. Der Phonograph ist völlig aus dem Büro des 
Diktierenden verschwunden. An seiner Stelle wird ein Tischtelefon benutzt. Das Diktat wird über das 
Mikrofon in den Schreibraum übermittelt, wo es automatisch auf Wachszylinder aufgezeichnet wird 
und fertig zur Wiedergabe und Abschrift auf der Schreibmaschine ist. Jeder Schreibtisch in einem 
Büro kann seinen eigenen Aufzeichnungszylinder haben, so dass mehrere Personen gleichzeitig 
diktieren können. Das Tischtelefon ist nicht mit einem Hörer ausgestattet, weil die gesamte Ver-
bindung zwischen dem Diktierenden und dem Aufzeichnungsgerät durch automatische Signale 
gesteuert wird. Wann immer man diktieren will, hebt man das Mikrofon auf und betätigte dabei 
unbewusst ein Knopf im Griff des Apparats. Dadurch wird der Stromkreis einer magnetischen 
Kupplung im Aufzeichnungsapparat geschlossen, wodurch die Trommel, die den Wachszylinder trägt, 
in Bewegung gesetzt wird. Derselbe Knopf schließt auch den Stromkreis für eine Signallampe auf dem 
Telefonapparat. So lange diese leuchtet, weiß der Diktierende, das das Aufzeichnungsgerät 
ordnungsgemäß arbeitet. 

Ohne Ablenkung durch die Bedienung einer Maschine steht dem Geschäftsmann ständig ein 
mechanische Ohr zur Verfügung, in das er seine Briefe diktieren kann. Die Apparatur ist innerhalb und 
außerhalb der Bürostunden zum Diktat bereit. Die Technik kann so eingerichtet werden, dass man 
auch von zu Hause aus zu diktieren kann. 
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